
B r a s i l i e n — Zollpflichtige Waren im Reisegepäck 
* Der Oberste Tarifrat (Conselho Superior da Tarifa) in 

Ilio de Janeiro hat am 22. 12. 36 eine Entscheidung (ver-
öffentlicht üjff „Diario Oficial" vom 29. 12. 36) gefällt, die aus-
führlich h^ründet , in kurzer Zusammenfassung besagt: 

„Reifende, welche in der Absicht, die allgemeine Zollabferti-, 
gungy€u umgehen, in ihr Reisegepäck Handelswareft ein-
schließen, auch wenn diese von'd^p, .vorschriftsmäßigen Unter-
nien begleitet sinfl, verfallen außer der Zahlung der tarif-
mäßigen Zollgebühren einer Strafe in gleicher Hohe auf Grund 

des Art. 66, § 1, $£bs. c und e des Üekrets vom 21. 3. 34 
Nr. 24 023." V * \ 
C a n a d a — ürsprmjgsl^zeichnungszwang für bestimmte 
Waren / V • 1 i | | f i . £ / \ 

* Unter Bezugnahme auf pie unter dieser Ueberschrsft im 
ED Nr. 293 vom 13. 12. 1936 mitgeteilte Meldung wird noch, 
soweit sich die iyfeldung, auf S t r o h - u n d P f l a n z e n -
f a s e r p a p p e zu Jsolierungszwecken (fibreboard, straw-
board, sheathing and insulation) bezieht, ergänzend mitgeteilt,, 
daß solche P a p p ^ dem - Urspfcungsbezeichnungszwaftg unter-
liegen, wenn sie für Bauten Verwendung findeai, und zwar 
muß jede einzelne Rolle oder jfedes einzelne, Bl^tt eine solche 
Bezeichnung tragen. Ausgenommen sind nur solche Pappen, 
die in Packungen mit nicht mehr als 30fr Quad ratfuß verpackt 
sind; in diesen Fällen genügt es, Weiin die Ursprungsbezeich-
nung auf den einzelnen Verpackungen angebracht ist. Isola-
tionsmaterial (z. B. Korkpappe — ccrkboard —), das in Pul-
verform oder gemahlen eingeht, mulj die Ursprungsbezeich-
nung auf jedem Ballen, Sack osw. aufweisen. 

Stroh- und Pflanzenfaserpappen zur Isolierung, die nicht 
zu Bauzwecken verwendet werden, brauchen die Ursprungs-
bezeichnung nur auf den einzelnen Packstücken tragen. 


